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Hırntod Tod des Menschen?

In keinem anderen Bereich 1n der Medizin wurde 1n den VErSANSCHNECN Jahren
sovıel diskutiert W1€ ber die Hırntodproblematik 1m Zusammenhang mıi1t der
Organtransplantatıon. Der Mangel sachkundigem Wıssen spiegelt sıch 1ın der
hierzulande zZzu 'e1] schr emotıonal geführten Diskussion, 1ın der unreflektierte
ethische un weltanschauliche Einwände IMIE der Medizin vermischt werden.
Resultat: Deutschland bliehb bıs VOT kurzem ohne Iransplantationsgesetz. Der
zentrale Streitpunkt 1St ach WwW1e€e VOL die Frase: Wann 1St der Mensch tOt ” Zur
Klärung dieser Grundsatzdebatte bedarf 65 der eingehenden, sachlichen Darle-
SUuNs der wesentlichen mediziniısch-naturwissenschaftlichen Grundlagen un:
iıhrer anthropologisch-philosophischen Zusammenhänge, damıt S1Ce für eıne inter-
diszıplinäre Diskussion den Tod des Menschen un:! damıt die Vorausset-
ZUNSCH der Organtransplantatiıon truchtbar werden können.

Hırntod un ‚erweıterte Zustimmung“
Der unübersehbare un: zunehmende Notstand des Organmangels einerseılts un:
die Bereitschaft UT Organspende ach dem 'Tod andererseits ordern eine Jur1-
stisch verbindliche Regelung 1n diesem Bereich. Zur Ausfüllung dieses Jur1st1-
schen Vakuums wurden 1n den VELISANSCHECN Jahren insgesamt rel Rechtsmodelle
7A06 Organentnahme ausgearbeitet und vorgeschlagen:

Wıderspruchslösung: Die Entnahme VO Urganen 1St rechtlich 11UTr annn C1I-

laubt, WeNnNn en Wıderspruch VO seıten des Verstorbenen (zu Lebzeıiten) VOI-

liegt.
Zustimmungslösung: Die Entnahme VO Urganen 1St rechtiich LUr annn C1=

laubt, WeNnN eıne Zustimmung VOIl seıten des Verstorbenen (zu Lebzeiten) VOI-

liegt.
Informationslösung: Wenn weder elne Zustimmung och ein Wıderspruch

VO seıten des Verstorbenen (zu Lebzeiten) vorliegen, werden die Angehörigen
ber eiıne mögliche Organentnahme informıiert un! erhalten eıne Frist FAn Fın-
spruch.

International haben sıch das Wıderspruchs- un:! das Zustimmungsmodell
durchgesetzt: In Frankreıich, Belgien, Spanıen, Österreich, Dänemark, Polen und
Schweden oilt die Wıderspruchslösung. Die Zustimmungslösung wiırd 1n den
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USAÄA, Kanada, Australıen, Neuseeland und Großbritannien praktizıert Von be1-
den Lösungsmodellen annn INa  a Jeweıls eıne CNSC und eıne erweıterte orm bıl-
den Wiährend be1 den „enSeh: Formen lediglich die Stellungnahme des Verstor-
benen zählt, wırd be] den „erweıterten“ Formen stellvertretend die Stellung-
nahme VO Angehörigen herangezogen, WEn der Verstorbene seinen
Lebzeıiten sıch dieser rage nıcht geaußert hat er Bundestag hat sıch ach
langer un harter Diskussion 25 Junı 1997/ mı1t eıner Zweidrittelmehrheıit für
das folgende Modell entschieden:

Aufßer be] der gesondert geregelten Lebendspende 1st VOI der Organentnahme „der 'To. des Urgan-
spenders nach Regeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizıinıschen Wissenschaftt entsprechen“,
testzustellen. „Die Entnahme VO Urganen 1St unzulässıg, WECI111 nıcht VOT der Entnahme be] dem Or-
yanspender der endgültige, nıcht behebbare Austall der Gesamttunktion des Großhirns, des Kleın-
hırns un! des Hırnstamms nach Vertfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinıschen
Wiıissenschaftt entsprechen, festgestellt 1St Liegt dem AÄTZt: der die Organentnahme vornehmen soll,
weder eıne schriftliche Eınwilligung noch e1n schrittlicher Wiıderspruch des mögliıchen Organspenders
VOI, 1st dessen naächster Angehöriger (bezüglich einer Organspende) befragen.“ *

In der Medizın galt bısher dıie Feststellung des Hırntods als der Iod des Men-
schen. Die Diagnose des Hırntods legıtımıert das Abbrechen aller intensıvmedizi-
nıscher Mafßßnahmen, die 1m weıteren Verlauf lediglich die folgenden Absterbe-

der einzelnen Urgane unnötıg verzogern würden. Damıt markiert die
Feststellung des Hirntods die entscheidende Zäsur 1m Sterbeprozefß. 1E Auf-
rechterhaltung des Kreislaufs durch das Weiterlautfen der Maschinen annn INa  5

F: 1m Fall eıner Organentnahme Iransplantationszwecken rechttertigen. [)as
bedeutet jedoch nıcht, da{fß der Hırntote rechtlos geworden 1St. Ihm kommen die
gleichen Rechte un: Schutzansprüche Ww1e€e anderen Toten, weshalb der Leich-
Na des Hırntoten nıcht wiıllkürlichen Zugriffen ausgeliefert 1St Es trıtt das tort-
wirkende Persönlichkeitsrecht 1n Kraft

Hiırntotkritiker dagegen erachten den Zustand des Hirfitods nıcht als den Tod
des Menschen, sondern lediglich als eıne Phase des Sterbens. Stellvertretend für
den überwıegenden Teil der Kritik soll Jjer die Jüngste Stellungnahme des Bun-
desjustizmiınısters Edzard Schmidt-Jortz1ig Zzıtlert werden. Danach dürtfe INa  -

VO Tod als dem ırreversıblen Zusammenbruch des „menschliıchen Organısmus”
erst als Folge des eingetretenen, unumkehrbaren Herz-Kreislauf-Stillstands SPIC-
chen Deshalb selen Hırntote nıcht wirklich LOL, sondern sterbende, das heißt
och ebende Patıenten, die bıs ıhrem endgültigen Tod auch als solche be-
trachten selen. Dennoch ware eıne „Organentnahme während des Sterbens mMOg-
lich“>* Hıer sollen zunächst 1Ur die juristischen Aspekte dieser Kritik dargelegt
werden: ob un! inwıeweılt der Hırntod als der 'ITod des Menschen angesehen WGTIs

den kann, wiırd spater erortert.
Wenn manche Autoren den Hirntod nıcht als den 'Tod des Menschen ansehen,

mMuUu = das respektieren. Problematisch wırd 65 allerdings, wWenn S1e sıch
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den Hırntod aussprechen, aber gleichzeitig für eiıne Urgantransplantation plädie-
IC  - Denn beides mıteiınander vereinen 1STt unmöglıch, da. FLULE: frısche, das
heißt ebende Urgane verpflanzen kann, WECNN INa  - diese dem Spender ach est-
stellung des ırreversıblen Hırntods entnımmt. Wartet HIA  ® dagegen den endgülti-
SCH Herz-Kreıislauf-Stillstand ohne Beatmung des Betroffenen ab, gehen die bri-
gCH Urgane 1mM KOörper des Leichnams nacheinander zugrunde. Um erstaunlı-
cher 1St CS, da{ß Hırntotgegner elne Organentnahme beim Vorliegen des Hırntods
un! be] elıner Eınwilligung des Spenders bıllıgen. Miıt anderen Worten: Es 1St legi-
tım, Hırntoten, die iıhrer Ansıcht ach schwerkranke Lebende sınd, UOrgane
explantieren, wodurch ıhr „endgültiger“ Tod durch Herz-Kreıislauf-Stillstand her-
beigeführt wırd

Nıcht wenıger unproblematisch 1St iıhre Begründung, der hırntote Mensch habe
den Anspruch, se1ne Todesart frei wählen, 1er durch die Entnahme seiner (Or-
SANC, Diese Begründung versuchen S1e VO Grundrecht auf Leben abzuleiten,
worın S1e zugleich auch die „Grundlage der Freiheit des Sterbens 1m Sınne elnes
Rechts auf eınen menschenwürdigen, mıi1t selbstbestimmter Sınngebung erfüllten
4a“ sehen“*. Dieser Begründungversuch 1St 1 Grunde die Legalisierung einer
Tötungshandlung, die ın deutlichem Gegensatz T: inhaltlichen Bestimmung des

216 StGB steht: iıne Tötung aut Verlangen des Getöteten 1St verboten (I6
tungsverbot). Das kommt inhaltlich der Einwilligung eınes UOrganspenders oleich,
ıhn 1m Zustand se1nes Hırntods durch Organexplantation toten. Das Leben
wırd strafrechtlich durch 2471 $ StGB (Mord; Totschlag) un verfassungsrecht-
ıch durch Art (unverlierbare un! unverzıchtbare Menschenwürde) SOWIl1e
Art I1 (Recht aut Leben) tremdschädliche Einwirkungen gC
schützt. Be1 eıner Mißachtung der Außerkraftsetzung des 216 StG B ergeben
siıch die Probleme, die be1 der ıllegalen aktiıven Euthanasıe auftreten, die Jer nıcht
weıter dargelegt werden können.

Der Gesetzgeber benutzt das Hırntodkriterium 7AUNE Feststellung des 'Todes als
Grundlage für die daraus abzuleitenden rechtlichen Normen. Dem Krıterium
liegt eın Verständnis zugrunde, das dem Menschenbild des Grundgesetzes mi1t
den darın verankerten Grundrechten entspricht CArt I1 GG) Der Lebens-
schutz des Art I8l entfällt, WEeNnNn der Mensch als Person, das heißt als be-
tfahigter Träger VO Rechten LOLT 1St.

Miıt dem Hırntod mussen demnach das Ende des menschlichen Lebens un das
Ende des rechtlichen Lebensschutzes zeıtlich zusammenfallen, weıl dadurch auch
die Grundlagen des Personseılns verlorengehen mussen. un: Inw1ıeweılt das
tatsächlich zutrıfft, soll 1m tolgenden erortert werden. Es geht also die Titel-
irage der vorliegenden Arbeit: 1St der Hırntod der Tod des Menschen?“ Damıt
untrennbar verbunden sınd die Fragen: AISst der Hırntod der Tod des biologischen
Urganısmus?“ un! „JIst der Hırntod der Tod der DPerson?“
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Definıition, Bedeutung und Feststellung des Hırntods

In den Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beırats der Bundesärztekammer
Z Feststellung des Hiırntods heißt GCS:- „‚ Hifntod: wiırd definiert als Zustand des
ırreversiıblen Erloschenseins der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns
un des Hırnstamms be] eiıner durch kontrollierte Beatmung och autfrechterhal-

Herz-Kreislauf-FunktionHirntod — Tod des Menschen?  Definition, Bedeutung und Feststellung des Hirntods  In den Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer  zur Feststellung des Hirntods heißt es: „‚Hirntod‘ wird definiert als Zustand des  irreversiblen Erloschenseins der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns  und des Hirnstamms bei einer durch kontrollierte Beatmung noch aufrechterhal-  tenen Herz-Kreislauf-Funktion ... Der Hirntod ist der Tod des Menschen.“>  Es kommt also auf den vollständigen und bleibenden Ausfall der gesamten  Hirnfunktionen an, also aller intrakraniellen (sich im Schädel befindenden) Struk-  turen oberhalb des großen Hinterhauptlochs, der Ein- bzw. Austrittsöffnung des  Rückenmarks (Foramen occipitale magnum). Die Forderung nach einem Funkti-  onsausfall des gesamten Gehirns hat drei Konsequenzen: 1. Die Forderung, den  Hirntod immer als Ganzhirntod zu verstehen, erteilt allen Teilhirntod-Konzep-  ten, wie dem Großhirntod oder dem Hirnstammtod, eine eindeutige Absage. 2.  Mit dem endgültigen Verlust der integrativen und regulatorischen Funktionsweise  des Gehirns geht die zentrale Steuerung elementarer Lebensvorgänge zu einem  übergeordneten ganzheitlichen Organismus verloren. 3. Die Diagnose „Hirntod“  ist die Feststellung eines bereits eingetretenen Sachverhalts und ist daher keine  prognostische Beurteilung.  Entsprechend den Empfehlungen der Bundesärztekammer erfolgt hierzulande  die Feststellung des Hirntods nach einem dreistufigen Diagnoseschema. Im ersten  Schritt werden die Voraussetzungen geprüft: Es muß zweifelsfrei eine schwere  Gehirnschädigung vorliegen, die mit einem irreversiblen Funktionsausfall einher-  geht. Im zweiten Schritt wird die Vollständigkeit des Gehirnausfalls durch das  gleichzeitige Vorhandensein von bestimmten klinischen Todeszeichen untersucht.  Hierzu gehören das tiefe Koma, der Ausfall der Hirnstammreflexe (Pupillen-,  Hornhaut-, Okulo-zephale, Husten- und Würgereflexe und die Schmerzreaktion  im Gesicht) und der Ausfall der eigenen Atem- und Herz-Kreislauf-Tätigkeit.  Die Irreversibilität des Gehirnausfalls läßt sich klinisch nicht direkt feststellen.  Diese kann im dritten Schritt der Hirntoddiagnostik auf zweierlei Weise geprüft  werden: Entweder durch den klinischen Verlauf, das heißt durch mehrmaliges  Wiederholen der klinischen Untersuchungen mit Bestätigung desselben Befunds,  oder durch den Einsatz von technischen Geräteuntersuchungen (EEG, Evozierte  Potentiale, transkranielle Dopplersonographie, zerebrale Angiographie und Per-  fusionsszintigraphie), die die Schwere des Gehirnschadens belegen.  Die Bundesärztekammer versucht, mit ihren Richtlinien bzw. Entscheidungs-  hilfen für die Hirntoddiagnostik mögliche Fehlerquellen auf verschiedenen Stu-  fen weitestgehend zu minimieren: 1. Die Feststellung des Hirntods umfaßt meh-  rere verschiedene klinische Einzeluntersuchungen, die nur dann eine zweifelsfreie  Diagnose erlauben, wenn alle Ergebnisse in der Annahme des Hirntods miteinan-  der vereinbar sind. 2. Geräteuntersuchungen wie etwa das EEG haben nur in der  48 Stimmen 215, 10  681Der Hırntod 1st der 'Tod des Menschen.“
Es kommt also auf den vollständigen und bleibenden Austall der

Hırntunktionen A also aller ıntrakranıellen (sıch 1m Schädel befindenden) Struk-
oberhalb des großen Hinterhauptlochs, der Eın- bzw. Austrittsöffnung des

Rückenmarks (Foramen occıpitale magnum). Dıie Forderung ach eiınem Funkti-
onsaustfall des Gehirns hat He Konsequenzen: Die Forderung, den
Hırntod ımmer als Ganzhirntod verstehen, erteılt allen Teilhirntod-Konzep-
ten, W1e€e dem Großhirntod oder dem Hiırnstammtod, eine eindeutige Absage.
Miıt dem endgültigen Verlust der integratıven un regulatorischen Funktionsweise
des Gehirns geht die zentrale Steuerung elementarer Lebensvorgänge eınem
übergeordneten yanzheitlichen Organısmus verloren. Die Dıiagnose „Hırntod“
1St die Feststellung eınes bereıts eingetretenen Sachverhalts un:! 1St daher keine
prognostische Beurteilung.

Entsprechend den Empfehlungen der Bundesärztekammer erfolgt hierzulande
dıe Feststellung des Hırntods ach einem dreistufigen Diagnoseschema. Im ersten

chritt werden die Voraussetzungen geprült: Es mMUuU 7zweiıtelsfre1ı eine schwere
Gehirnschädigung vorliegen, die mıiıt einem ırreversıblen Funktionsausfall einher-
geht. Im 7zweıten Schritt wırd dıe Vollständigkeıit des Gehirnaustalls durch das
gleichzeıtige Vorhandenseın VO bestimmten klinıschen Todeszeichen untersucht.
Hıerzu gehören das tiefe Koma, der Austall der Hırnstammreftlexe (Pupillen-,
Hornhaut-, Okulo-zephale, Husten- un Würgereflexe un die Schmerzreaktion
1mM Gesicht) un der Austfall der eigenen Atem: un Herz-Kreislautf- Tätigkeıt.
Dıie Irrevers1ıbilität des Gehirnaustalls Aflt sich klinısch nıcht direkt teststellen.
Idiese aın 1m drıtten Schritt der Hirntoddiagnostik auf 7zweiıerle]l Weise geprüft
werden: Entweder durch den klinıschen Verlauf, das heifßt durch mehrmaliges
Wıederholen der kliniıschen Untersuchungen mı1t Bestätigung desselben Befunds,
oder durch den Eıinsatz VO technischen Geräteuntersuchungen EEG, Evozierte
Potentiale, transkranielle Dopplersonographie, zerebrale Angiographie un Per-
fusionsszintigraphie), die die chwere des Gehirnschadens belegen.

Dıie Bundesärztekammer versucht, mıt ihren Rıchtlinien b7zw. Entscheidungs-
hılfen für die Hirntoddiagnostik mögliche Fehlerquellen auft verschiedenen Stu-
fen weıtestgehend mınımı1eren: Dıie Feststellung des Hırntods umta{ißt meh-
FGLG verschiedene klinısche Einzeluntersuchungen, diıe 1L1UT annn eıne 7weiıtelsfreie
Dıiagnose erlauben, WECI111 alle Ergebnisse 1n der Annahme des Hırntods mıteınan-
der vereinbar sınd Geräteuntersuchungen WwW1e€e eLwa das KFEG haben 1LLUTr ın der

Stimmen 215: 681
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Zusammenschau m1t den klinıschen Befunden Aussagekraft. Mıt dem Eınsatz der
technischen Methoden sollen die klinıschen Todeszeichen zusätzlıch dokumen-
tiert un:! die Beobachtungszeit verkürzt werden. Es wurden Beobachtungszel-
ten testgelegt, iınnerhalb deren eıne Wıederholung der klinıschen Untersuchungen
vorgeschrieben 1St, wodurch der klinısche Verlauf dokumentiert un: die diagno-
stische Sıcherheit zusätzlıch erhoht werden. Die Feststellung des Hırntods
wiırd VO Z7Wel ÄI'ZtCI'I durchgeführt, die unabhängig voneınander den klinıschen
Befund Patıenten erheben.

Be]l den untersuchenden Arzten handelt CS sıch 1n der Regel Intensıvmedi-
zıner un: Neurologen, die ber 1nNe mehrjäahrıge Ertahrung 1n der Behandlung
VO Patıenten mıiı1t schweren Hırnschädigungen verfügen mussen. Dıi1e ntersu-
cher dürten keinem Transplantationsteam angehören. Die Hırntoddiagnostik C1I-

tolgt 1n jedem Fall völlig unabhängig VO eıner möglichen Organentnahme. Be1
vewıssenhafter Eınhaltung der empfohlenen Rıichtlinien wiırd ein Höchstmafß
dıagnostischer Sicherheit erreicht, wodurch die äarztlıch bedingte Fehlerwahr-
scheinlichkeit weıtestgehend ausgeschaltet werden annn „Bıs heute konnte welt-
weılt nıcht eın einz1ıger Fall nachgewıesen werden, 1n welchem ach sachgerecht
durchgeführter Hırntod-Feststellung eıne Umkehr des klinıschen Verlaufts oder
dl eın UÜberleben beobachtet wurde. Die Diagnose ‚Hırntod‘ 1St damıt wahr-

C 6scheinlıich die sıcherste 1n der SaNzZCH Medizın überhaupt.

Sıchtbare Lebenszeichen beim Hırntoten

Di1e stärkste Kritik des Hırntodkriteriums geht davon auUs, da{fß der Hırntod nıcht
als der tatsächliche Tod des Menschen angesehen wiırd, sondern lediglich als eiıne
Phase iınnerhalb des Sterbeprozesses. [)as beruht 1mM wesentlichen darauf, da{fß
Hırntodkritiker die Unanschaulichkeit des Hırntods nıcht hıinnehmen können
oder wollen. S1e lassen sıch 1ın ıhrem Denken und Argumentieren VO außerl1-
chen Augenscheıin leiten un: verweısen auf die 1ın der Sensationspresse bekannt-
gewordenen Fallbeispiele. An EKSter Stelle wırd der „Erlanger Fall zıtıert, 1n
dem Arzte des Erlanger Universitätsklinikums versucht haben, dıe intakte trühe
Schwangerschaft in eıner hırntoten Multter iıntensıvmedizinısch aufrechtzuerhal-
Ccn, W as jedoch ach mehreren Wochen mıiıt einem Spontanabort der Frucht -
ete Allerdings sollte z dabej nıcht VErLSZCSSCH, da{fß eıne Fortführung der
Schwangerschaft LLUT deshalb möglıch W al, weıl der hırntote Leichnam der Multter
mI1t Sauerstoff un: anderen Substraten VO aufßen wurde Damıt konnte
INa  o den ach dem Hırntod normalerweise eintretenden Absturz der übrıgen
Körperteile intensıyvmedizıinısch abfangen.

Da{ß CS sıch beim Hırntod 1L1UTr einen Zustand des Sterbens handle, suchen
die Kritiker ferner damıt belegen, da{ß Hırntote durchaus och „menschen-
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typischen Lebensäufßerungen“ tahıg sind Hırntote selen Lebende, weıl S1€e ıhre
Extremitäten bewegen Fieber entwiıckeln, schwitzen, ıhren Blutdruck un iıhre
Pulsfrequenz ste1gern (was als Zeichen eıner Schmerzempfindung gedeutet wırd),
Ja eine Erektion bekommen un erroten können. Unter der Überschrift
„Lazarus-Syndrom“ behauptet Detlef Bernhard Linke, da{fß Hırntote durchaus le-
ben können:

„Beim Hırntoten 1St Lebensäufßserungen och vieles möglıch, W as ıhm 1mM Leben vielleicht 111411-

ches Ma verwehrt WATl. So ann be1 einem solchen ‚ Toten‘ durchaus noch einer dauerhaften
Frektion kommen. Aus der Sıcht der Neurophysiologie handelt sıch dabe; lediglich eınen Rük-
kenmarksreflex. ber W AS heifßt 1er ‚lediglich?‘ Irgendwann wird auch das neurophysıiologische Kor-
relat UuNseTET sublimsten Lebensregungen Liebe, Staunen, Dankbarkeit eLIwa aufgewiesen se1n. Wer-
den WIr ann >  11, da sıch dabe; auch lediglich e1in neurophysiologisches Geschehen handele
un! WITr, die WIr diese Lebensregungen empfinden, eigentlich LOL sejen?“

Dabe!1 wiırd übersehen, da{ß alle gCeNANNLECN ‚LBeistungen vollständıg darauf
rückzuführen sınd, da{ß 1er elne Abkoppelung des Gehirns VO Rückenmark
un dem übrıgen KOörper vorliegt. Idiese Leistungen werden VOIl hırntoten L e1=
chen weder 1n ırgendeiner Oorm wahrgenommen och bewuft ausgeführt. Es
handelt sıch eın spinale Phänomene, das heißt reine Reflexautomatismen,
die alleın VO Rückenmark ausgehen un ohne zerebrale Regulatiıon statttinden.
Mıiıt anderen Worten: Gerade das Vorliegen solcher Phänomene belegt die uthe-
bung eıner zentralen Integration durch das Gehıirn. Spinale Reflexautomatısmen
kommen dadurch zustande, da{ß der Ausfall des Gehirns MIt dem Austall des ak-
tivierenden un hemmenden FEinflusses der Gehirnzellen auf das Rückenmark
einhergeht. Im Ergebnıis resultiert eıne Enthemmung der Rückenmarksneurone,
wodurch CS den beobachteten Reflexbewegungen kommen ann.

Hırntodkritiker wenden sıch aber die Annahme eıner „Zentralsteue-
<  rung des körperlichen Organısmus durch das Gehirn: Das Gehirn se1l LLUT eınes
VO vielen Steuerzentren des Organısmus. Grundlage iıhrer Vorwürte 1St die Be-
wertung des beim Hırntod och vorhandenen Restlebens. S1e gehen davon auUs,
da{ß$ das Leben des Menschen, Danz gleich 1n welcher Form, heılıg sel. Deshalb
musse der Mensch, solange auch och das geringste Leben 1ın ıhm sel,; als Leben-
der behandelt werden. egen diese Haltung sSEe1 daran eriınnert, da{fß 1n Zellen auch
och ach dem Zeitpunkt, 1n dem ach einhelliger Meınung tradıtionell VO Tod
des Menschen auUS  c wırd, biologische Prozesse ablauten: Lebensvorgänge
VO Haut, Haaren, Spermien A, sınd och Tage un Wochen ach Herz-Kreıs-
lauf-Stillstand nachweisbar. Hıerbei handelt sıch unbestritten Lebensvor-
gange VO Subsystemen 1n lIIntersStier Form, 1aber doch nıcht die spezıfisch
menschliche Lebendigkeit. „Damıt schafft das Hıirntodkriteriıum elıne sinnvolle
Grenzziehung 7zwischen dem eigentlichen personalen menschlichen Leben un
eiıner residualen Lebensftorm, welche sıch auf der Ebene eintacher vegetatıver
Restfunktionen verwirklicht. c 9
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Verschiedene Stuten des Todes

Wıe 1St 6S möglıch, miıt dem Funktionsaustall 60058 des Einzelorgans Gehirn den
unbezweiıtelbaren 'Tod des Menschen als SaNZCH diagnostizıeren? Da der 1 0=
deseintritt nıcht alle Teile des KOrpers Z gleichen Zeıt un 1mM gleichen Ma{ C1I-

faißt, verbleibt 1n einıgen Körperteılen des Leichnams eın ZEW1SSES Restleben. Der
Grund dafür liegt 1n der unterschiedlichen Sauerstofftoleranz der verschıedenen
Körperteıile. So können biologische Vorgänge och eıne Zeitlang ach dem FEın-
trıtt des Hırntods weıterlauten. ber MmMI1t dem Todeseintritt 1ST das Sterben des
kranken Patıenten beendet, handelt sıch nunmehr elıne Leiche, nämlıch
den Zustand des Totseıns. Das Sterben un der Tod beziehen sıch 1mM eigentlichen
Sınn auf Sterben un! 'Tod des Organısmus als gaNzZCNH, also des Menschen als gAll-
D  - Der 'Tod des Menschen schliefßt nıcht AaUs, da och Lebensvorgänge auf —_

deren, untergeordneten Organisationsstufen vorhanden se1ın können. Diese Urga-
nısationsstuten bılden die Urgane, die ıhrerseits AUS Gewebeverbänden bestehen,
die wiederum A4aUS einzelnen Zellen UusammMe«€NZESECLZL sind Diese Trel Stufen stel-
len selbständıge 5Systeme dar, das heißt Urgane, Gewebe un Zellen können auch
außerhalb des menschlichen KoOrpers 1n entsprechenden Nährlösungen ıhre Stoff-
wechselprozesse tortführen. Mıiıt dem Tod des Organısmus trıtt sukzess1iv der Tod
der Urgane, der Tod der Gewebe un! der Tod der etzten Zelle e1ın, wobel solche
Absterbeprozesse dem Tod des Menschen auch vorausgehen un: ıh: verursachen
können. Fur die weıtere Diskussion 1St eıne klare Unterscheidung dieser Todes-
ebenen VO  H oroßer Bedeutung.

Wırd die Durchblutung des Gehirns, ZUuU Beispiel infolge eınes Herzstill-
stands, für längere eıt unterbrochen un bleiben die Reanımationsversuche
ohne Erfolg, kommt CS 7A6 ırreversıblen Schädıgung des Gehirns un: Z 'Tod
des Patienten. Gelingt G Atmung un: Kreislauf EN! ach der „Wiederbelebungs-
ze1it“ des Gehıirns wieder 1n Gang bringen, oder stirbt das Gehirn durch den
Stillstand L11UTr sel1nes Kreislaufs VOT dem Herz- un dem allgemeinen Kreislauf-
stillstand, resultiert der „dissozılerte iırntod“. Diese Entdeckung geht auf die
französıschen ÄI‘ZtC Pıerre Mollaret un: Goulon zurück, die als 1959 eın

Syndrom ın der Intensivmedizın beobachteten. S1e beschrieben 6S als
„‚Coma depasse“ („überschrıttenes Koma”) 10

Durch die maschıinelle Langzeitbeatmung und künstliche Ernährung wurde
also der Intensiıvmedizın möglıch, die re1 lebensnotwendigen Urgane unge,
Herz un:! Gehirn „auseinanderzudivıdieren“  1 Dadurch, da{ß der Hırntod Zze1lt-
ıch VOT dem Erlöschen der übrıgen Körperfunktionen eintrıitt, wiırd eıine ECEUe Ö1-
uatıon geschaften, In der die Intensivmedizın das weıtere Absterben der übrıgen
Körperteile abzufangen sucht. Fur diesen „Zustand elınes eatmeten Menschen
mıt abgestorbenem Gehirn“ verwendet der Neurologe Heınz Angstwurm den
plastischen Ausdruck der „inneren Enthauptung“, namlıch einer „Enthauptung,
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deren Auswirkungen aut den Rumpf un die Kopfweıichteile intensıv-medizi1-
nısch verhütet werden“ 12 Dieser innere Zustand 1St 1m Gegensatz ZU Atem-
oder Herzstillstand für den aufßenstehenden Beobachter nıcht unmıttelbar wahr-
nehmbar. Er A TIUT: auf der Intensıiyvstation durch die Anwendung spezıfischer
Untersuchungsverfahren erkannt werden.

„Doch auch WE aufßerhal der Intensıymedizın übliıcherweise der Stillstand VO Atmung un!
Kreislauf als Todeszeıiıchen testgestellt werden, 1St Tod immer wesentlich Hiırntod, nıe 11UT Lungentod
un Herztod. Und War nıcht Well WwW1e das 1n der Diskussion bestkultivierte Mifverständnis besagt

das den Menschen VOT allen anderen Lebewesen auszeichnende bewufßte Denken verlorengeht, SOI1-

ern weil 1ın Zanz anımalıischer Weıse W1€ be1 jedem Wıirbeltier mMi1t dem Verlust der physiologischen
Regelungs- un! Steuerungsfunktionen des Zentralnervensystems e1in Überleben des Urganısmus aus-

geschlossen 1St. Jedes Empfinden un! Denken, jede Bewulßßstseinstähigkeit 1st auiserdem zwangsläufıg
damıt verloren.< 13

Die Rolle der Person 1n der Hırntoddiskussion

Im Rahmen der Hırntoddiskussion wırd ımm wiıieder aut den Zusammenhang
VO Person un: Bewulßstseinstähigkeit SOWI1e VO Person un:! Handlungsfähigkeit
hingewılesen. Dabe kommt dem Begritt der Person eiıne Art Schlüsselfunktion
Z weıl die Frage, ob jemand oder eıne Person sel, darüber entscheıdet, ob
jemand oder eın Recht auftf Leben hat, das CS schützen gilt. Anhänger des
Teilhirntodkonzepts sehen den Tod der Person 1m alleinıgen Funktionsaustall der
kognıtiven Großhirnleistungen. Hıer könnte INan sıch mı1t Uwe Körner fIragen:

AIn welchem Stadıium ware ann eın Alzheimer-Patient vielleicht schon ‚TOt und W as ware dıe KOoN-
sequenz? Wenn jemand als ‚Person‘Hirntod — Tod des Menschen?  deren Auswirkungen auf den Rumpf und die Kopfweichteile intensiv-medizi-  nisch verhütet werden“ , Dieser innere Zustand ist im Gegensatz zum Atem-  oder Herzstillstand für den außenstehenden Beobachter nicht unmittelbar wahr-  nehmbar. Er kann nur auf der Intensivstation durch die Anwendung spezifischer  Untersuchungsverfahren erkannt werden.  „Doch auch wenn außerhalb der Intensivmedizin üblicherweise der Stillstand von Atmung und  Kreislauf als Todeszeichen festgestellt werden, ist Tod immer wesentlich Hirntod, nie nur Lungentod  und Herztod. Und zwar nicht weil — wie das in der Diskussion bestkultivierte Mißverständnis besagt  — das den Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnende bewußte Denken verlorengeht, son-  dern weil in ganz animalischer Weise wie bei jedem Wirbeltier mit dem Verlust der physiologischen  Regelungs- und Steuerungsfunktionen des Zentralnervensystems ein Überleben des Organismus aus-  geschlossen ist. Jedes Empfinden und Denken, jede Bewußtseinsfähigkeit ist außerdem zwangsläufig  damit verloren.  «13  Die Rolle der Person in der Hirntoddiskussion  Im Rahmen der Hirntoddiskussion wird immer, wieder auf den Zusammenhang  von Person und Bewußtseinsfähigkeit sowie von Person und Handlungsfähigkeit  hingewiesen. Dabei kommt dem Begriff der Person eine Art Schlüsselfunktion  zu, weil'die Frage, ob jemand oder etwas eine Person sei, darüber entscheidet, ob  jemand oder etwas ein Recht auf Leben hat, das es zu schützen gilt. Anhänger des  Teilhirntodkonzepts sehen den Tod der Person im alleinigen Funktionsausfall der  kognitiven Großhirnleistungen. Hier könnte man sich mit Uwe Körner fragen:  „In welchem Stadium wäre dann ein Alzheimer-Patient vielleicht schon ‚tot‘ und was wäre die Kon-  sequenz? Wenn jemand als ‚Person‘ ... gestorben ist, als Lebewesen aber noch existiert, sollte man sich  um den noch bemühen? Ihn als - wie auch immer spezifiziert — ‚tot‘ zu bezeichnen, hat eher eine Aus-  grenzungsfunktion von sozialen Verpflichtungen, als daß sie eine Bestimmung des Todes wäre. — Da  liegt die eigentliche Problematik, eine solche Grenze des Menschseins zu bestimmen, jenseits deren es  dann um ‚lebensunwertes‘ und ‚erhaltensunwertes‘ Leben ginge. Was hier ‚noch‘, was ‚nicht mehr‘ als  «14  Mensch gilt, ist nicht objektivierbar, unterliegt tendenziell subjektiver Willkür.  Im folgenden geht es um die zentrale Frage, ob der „Hirntod“ gleichgesetzt  werden kann mit dem Tod des biologischen Organismus und dem Tod der Per-  son. Wenn ja, wäre der Hirntod tatsächlich der Tod des Menschen. Zur Erörte-  rung dieser Streitfrage ist es unausweichlich, die Bedeutung und Tragweite des  Personbegriffs ein Stück weit darzulegen, um das Verhältnis von „Person“ und  „Mensch“ bzw. von „Person“ und „Organismus“ zu erörtern.  Ein Mensch ist von Natur aus Mensch, weil dessen Eltern selbst Menschen  sind. Der Begriff drückt also eine reale Wesenheit aus, die ursprünglich und vor-  gegeben ist. Wir erfahren einen Menschen stets interpersonal als ein Ganzes, dem  verschiedene personale, das heißt körperliche und geistige Eigenschaften zukom-  men, die ihm aufgrund seiner Artzugehörigkeit zukommen müßten, aber keines-  685gestorben ist;, als Lebewesen aber och exıstiert, sollte 1111l sıch

den noch bemühen? Ihn als W1€ auch ımmer spezifiziert ‚tot bezeichnen, hat eher eine Aus-
grenzungsiunktion VO soz1alen Verpilichtungen, als da{ß S1e eine Bestimmung des Todes ware. Da
lıegt dıe eigentliche Problematık, eiıne solche Grenze des Menschseins bestimmen, Jjenseılts deren
annn ‚lebensunwertes‘ und ‚erhaltensunwertes‘ Leben singe. Was 1er noch. W as ‚nıcht mehr als

CCMensch o1lt, 1St nıcht objektivierbar, unterliegt tendenzıell subjektiver Willkür.

Im tolgenden geht die zentrale rage, ob der „Hiırntod“ gleichgesetzt
werden aın mıiıt dem Tod des biologischen Organısmus un dem Tod der Per-
SO Wenn Ja, ware der Hırntod tatsächlich der 'Tod des Menschen. Zur Erorte-
LUNS dieser Streitirage 1St 65 unausweıchlıch, dıe Bedeutung un TIragweıte des
Personbegriffs eın Stück weıt darzulegen, das Verhältnis VO „Person“ un
„Mensch“ bzw. VO „Person“ un „Organısmus” erortern.

FEın Mensch 1ST VO Natur AUS Mensch, weıl dessen Eltern selbst Menschen
sınd Der Begriff drückt also eine reale Wesenheıit AaUS, die ursprünglıch un! VOI -

gegeben 1St. Wır erfahren eiınen Menschen interpersonal als eın Ganzes, dem
verschiedene personale, das heißt körperliche un:! veistıge Eıgenschaften zukom-
IHCH.; die ıhm aufgrund seıner Artzugehörigkeit zukommen müßten, 1aber keines-
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falls ımmer zukommen mussen. Zu den Eigenschaften zählen anımalısche, VeEeI-

nunftbegabte, soz1ale un: moralische Aspekte. Man könnte diese Gesichtspunkte
auch als Zugangsweısen der interpersonalen Mıtteilung beschreiben. Damıt steht
„Person“ tür alle möglichen Mitteilungs- un Erscheinungstormen des Men-
schen: Dıie Person 1St demnach die Explizierung der biologischen Art „Mensch“.
Allerdings tührt ein Nıchtvorhandenseıin (Embryonen) oder eın Fehlen Oma3-
tOöse) dieser Eigenschaften nıcht ZzUu Verlust der eigenen Person, weıl 1es das
Wesen des Menschen nıcht ändert. Alleın die reale Wesenheıit Mensch begründet
die Person: Person 1ST also wesenhaft mi1t dem Menschen verbunden. Um MIt
erd Haeffner sprechen, MUu Person nıcht erst geleistet werden: „Das, W 2S

eıne Person spezifischen Akten hervorbringen RDEl WE dıe Bedingungen
dafür gegeben sınd 1St also eıne Manıtestation dessen, W as s1e schon wesenhaft
SE un! nıcht dasjen1ge, wodurch ein Naturwesen sıch ETSE eıner Person quali-

15f1izıerte.
Miıt der Geburt wiırd der Mensch Miıtglıed der bestehenden Solıdargemeıin-

schaft ungeachtet aller körperlichen un psychischen Eigenschaften un: Fähig-
keıten. Es zählt eINZ1& un:! alleın dessen Lebendigkeıt. Als Person werden diesem
Menschen Rechte un! Pflichten 1n gleichem Ma{ß zuteıl W1€ den übrıgen Miıtglie-
en der Gemeinschaft. [)araus tolgt die Identität VO Mensch un:! Person, aller-
dıngs nıcht als eıne yeisthafte Daseinstorm, sondern als konkretisierte Individua-
lıtät des Organısmus. Wenn INa  a dagegen ach John Locke un! DPeter Sınger
ein „kognitivistisches Personverständnis“ zugrunde legt un: dadurch Mensch,
Person un Organısmus wesenhaft voneınander UCHAT; muüf{fite I1a  = be1 einem
Fehlen der Bewußtseinsleistungen Säuglingen, ve1ist1g Schwerstgeschädıigten,
dementen SOWI1e komatösen Patıenten konsequenterweıse das Mensch- un Per-
onseın absprechen. Die Unsachlichkeıit dieser Posıtion 1St selbstredend.

Die personal-geıstige Erscheinungsform des Menschen wiırd nıcht unabhängıg
VO KOrper wahrgenommen. Wır ertahren eıne Person, eınen Menschen ımmer
als eıne untrennbare Einheıit VO KOrper un:! Gelst bzw. VO Leib un: Seele Der
Aspekt des KOrpers 1St SCHAUSO wichtig WwW1e€e der des Bewußtseıins, vielleicht
wichtiger, da CI dem Bewulfstsein vordergründıg 1St un: dieses Erst ermöglicht *®
Ile personal-geıstigen kte verschaffen sıch ıhren Ausdruck F: durch den KOTr-
PCL. Der Körper konstitulert die Person, macht s1e siıchtbar un: wahrnehmbar.
Dıie Person kommt dem Menschen als Menschen Es 1St unbestritten, da{ß der
Begriff „Mensch“ LLUT die Bezeichnung eıner Spezıes VO vielen anderen Spezıes
darstellt. Allerdings erfolgt die Zuschreibung „Person“ nıcht aufgrund eıner bıo-
logischen Natur enn das ware 1n der Tlat Spez1iez1smus sondern aufgrund der
Vernunftnatur des Menschen. Allein der Mensch 1St prinzipiell befähigt, w1e€e
be1 Arıistoteles heißit, ethisch zwischen (Sut un Schlecht SOWIl1e Gerecht un!: {n
gerecht durch se1ın Gewı1issen unterscheiden. Dagegen können dıe übrigen Lse-
bewesen LLUT ust un:! Schmerz empfinden ”.
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Von dieser Vernunttnatur Aßt sıch auch die unantastbare un unverlierbare
Würde des Menschen ableıiten. Der Begrift Person 1St 1mM ethischen Kontext die
Zuschreibung eıner Entität, die jedes menschliche Lebewesen als eın sıttliches
Subjekt ıdentif1iziert. Diese Zuschreibung bewirkt die Achtung der menschlichen
Würde, das heißt die Respektierung der Unantastbarkeıt des sıttlıchen Subjekts.
Die Menschenwürde wırd MIt dem Leben ZESETZL. S1e besitzt einen unıversellen
Charakter un erlaubt keine Ausgrenzung: Würde kommt dem Menschen nıcht
aufgrund estimmter Merkmale WwW1e€e Rasse, Geschlecht, Kultur, Religion, (36-
sundheıit us Z sondern allein aufgrund se1nes Menschseıins. enschenwürde
IST: en Selbstwert, der uns Z Achtung der Person veranlafist: Würde wiırd durch

18Achtung nıcht erst hergestellt, sondern Würde 1St achten.
Die Begriffe „Mensch“ un „Person“ sınd also ZW ar iınhaltlıch verschieden,

aber STG bezeichnen beide dieselbe natürliche Art Homo sapıens sapıens. Der
Mensch 1sSt Mensch un! 1St Person, solange als biologischer Organısmus ebt
er „personale Tod“ mu{ daher m1t dem „Tod des Menschen“ zeıtlich —
mentallen. Iieser trıtt annn e1n, WenNn der 'Iod des biologischen Organısmus e1nN-
trıtt. Deshalb ann der 'Iod der Person weder dem 'Tod des Menschen zeıitlich
vorausgehen (Teilhirntod) och diesen OSn (Ganzkörpertod). Dıie rage,
ob jemand als Mensch bzw. Person och ebt oder LOLT 1St, hängt davon ab, ob des-
SC  a} biologischer Organısmus och besteht oder nıcht. Wenn dıe Feststellung des
Hırntods siıcher den 'Tod des biologischen Organısmus anzeıgt, oilt der Hırn-
tod als der sıchere 'Tod des Menschen.

Hırntod Der 'Tod des Menschen?

ragt INan, ob e1N Mensch lebt, tragt 8863  > ach dessen Exıstenzweıse als Lebe-
Das oilt für das Lebewesen Mensch 1n gleicher We1se W1€e für das Lebewe-

SCI1 Tier, auch WE sıch der Mensch durch personal-geistige Eigenschaften W1€
Selbstbewulßtseın, Sıttlichkeıt, Wıssen den eigenen 'Tod us  < VO l1ıer
terscheiden VEIMAS. Empfindungen un Handlungen des Menschen betreftfen ıh
ımmer 1n seıiner Ganzheiıtlichkeit. Diese wıederum Aßt sıch verstehen als eıne
eEmeErgCNLE Erscheinungsweise auf dem Boden ıntegrativer un regulatıver @-
hırnvorgänge. Hıer könnte INa  - auch VO eıner „Zentralisierung 1m menschlichen
UOrganısmus" sprechen. Umgekehrt 1St mıt dem Hırntod die zentralnervale Ganz-
heitlichkeit nıcht mehr yegeben. Die Integrationsfunktion miıt dem Ziel der
Ganzheıtlichkeit 1St verlorengegangen, weıl alle zutührenden Impulse (Afteren-
zen) AaUus dem nneren des Organısmus un AUS der Umwelt nıcht mehr integrativ
verschaltet und adaquat beantwortet werden können.

Als Merkmale des Lebens werden üblicherweise aufgezählt: Stoffwechsel,
Selbstreproduktion, Selbstorganıisatıon, Informationsflufß, Wachstum, Dıitfferen-
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zıerung, Multatıon bzw. genetische Varıabilität, Evolution, Anpassung, Reizbar-
keıt, Motilität USW.

3} ‚Existenzweıise des Lebewesens‘ bedeutet iınsbesondere dessen yanzheitliche Aktivıtät als Organıs-
INUS, W AsSs nach innen die ber eıne unendliche Vielzahl regulativer Rückkopplungen sıch vollziehende
tunktionelle Integration aller Urgansysteme 1ın ganzheıtlıchem Zusammenwirken beinhaltet, ach
en die auf Energiegewinn, Sıcherheit und Fortpflanzung gerichtete Wahrnehmungs- und Bewegungs-
aktıvıität 1n der dem Indiyiduum gegenüberstehenden Umgebung.“ 19

Zur Aufrechterhaltung dieser Funktionen benötigt der UOrganısmus Iransport-
mechanısmen, die Sauerstoff un: Niährstoffe W1€e Glukose den Zellen als kleinster
Grundeinheit des Lebens zutühren un! deren Abbauprodukte wıeder abführen.
Mıt dem Funktionsaustall der Kreislaufzentren 1mM Zustand des Hırntods annn
dieser Substrattransport durch künstliche Beatmung un andere Intensivmafnah-
IN  a fortgeführt werden, da{fß die Urgane un: Zellen weıterhın iıhren Stoff-
wechsel betreiben können. Jedoch tehlt diesen Vorgängen jeglıche orm eıner
ganzheıtliıchen Ex1istenzweilse des Lebewesens, WwW1e€ S1e oben beschrieben wurde.
Be1 der maschinellen Beatmung handelt CS sıch nıcht elıne Kompensatıon der
integratıven Gehirnfunktionen. Vielmehr wırd Luft 1n die unge e1IN- un Dr
Uumpt, da{ß ber den 1m Herzen AULTONOM funktionierenden Sinusknoten Ort
der Erregungsbildung), der L1UT Sauerstofft benötigt, die Pumpfunktion des Herz-
muskels tortgeführt und damıt der Substrattransport erhalten werden Chnent Mıt
anderen Worten: Man annn das Herz AaUusSs dem Körper herausschneiden un:
entsprechenden Laborbedingungen mehrere Stunden lang schlagen lassen. Wenn
die Funktion des Gesamtgehirns unumkehrbar zerstort 1St, tehlt dem Menschen
die Integrationskraft für die Lebensfähigkeit des Organısmus SOWI1e die Zusam-
menfassung aller menschlichen Organfunktionen eıner übergeordneten Eın-
eıt des selbständigen Lebewesens, das unbestritten mehr un: qualitativ
deres SE als die blofße Summe seiner Urgane. Nach dem Tod des Menschen
tragen, heilßt ach dem Subjekt des Todes fragen: Wer oder W as stirbt? 20

Die Frage ach dem Subjekt des Todes 1St gleichzeıtig die Frage ach dem Sub-
jekt des Lebens. Dieses Subjekt 1St das menschliche Individuum 1ın se1iner bewuft-
seinstragenden leiblich-geistigen Ganzheıit un: Einheıit. Diese Einheit A4aUS Körper
un! Geilst 1St untrennbar: der Geilst annn hne se1ine stoffliche Grundlage nıcht
se1n. Deshalb können alle personal-geistigen Mıtteilungstormen ımmer 1L1UTL 1mM
Leib un:! durch den Leib Z Ausdruck kommen sSOWeılt hıerfür estimmte
terjelle Strukturbedingungen vorhanden un gyeordnete neurophysiologische Ab-
läufe möglıch sınd Umgekehrt findet der menschliche Leib seınen Ausdruck 1L1UT

1mM geist1g-personalen Se1in.
Deswegen annn das Subjekt des Todes weder der menschliche KOrper och der

menschliche Gelst se1n. Es macht auch wen12g Sınn Iragen, ob der KoOrper LOL
oder lebendig sel,; da er den menschlichen Körper als solchen isoliert für sıch
nıcht geben ann. Ist der Mensch LOL, reden WIr VO Toten oder VO Leich-
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Na 1aber nıcht VO Köorper. Es 1St der Mensch 1n seıner Ganzheıt, der ebt
und stirbt. Ebenso reicht 65 auch nıcht Sa CIl, die „Person“ 1mM oder des Men-
schen se1 gestorben. Durch den Eintrıitt des Hırntods wiırd der Patıent subjektlos:
AJDas Subjekt, das ein Verhältnis des Habens diesem Leben un: diesem
Leib haben könnte, 1St verschwunden, da eıne Zentrierung 1ın ırgendeiner orm
des nnewerdens un der Steuerung der eigenen Zustände und Handlungen nıcht

211L1UTI faktısch nıcht (mehr o1bt, sondern AI nıcht mehr geben annn
Der 'Tod des Menschen geht der Verwesung lange VOIAUSs, we1l das Gehirn 1m

Gegensatz den anderen UOrganen eine EXTHEM kurze Reanımationszeıits
ber Sauerstoftmangel besıitzt. er Übergang VO Leben 72030 'Tod wırd also
nıcht durch den Untergang der etzten Körperzelle charakterisıert, sondern da-
durch bestimmt, da{ß die einzelnen Urgane nıcht mehr Urgansystemen un:
einem übergeordneten Ganzen zentral integriert un gESLEUEL werden. Der bio-
logische Tod drückt sıch nıcht durch einen Stillstand VO Wachstums- un: Stoff-
wechselvorgängen 1n allen Urganen und Zellen auUs, sondern durch den Zusam-
menbruch ıhrer Wechselbeziehungen und den Verlust ihrer Integration.

Im Hırntod lıegt e1in „blo{$ß vegetatıver Restbestand e1ines menschlichen Lebens, das selbst den Punkt
der möglichen Wiederkehr unwiderruflich überschritten hatHirntod — Tod des Menschen?  nam, aber nicht vom toten Körper. Es ist der Mensch in seiner Ganzheit, der lebt  und stirbt. Ebenso reicht es auch nicht zu sagen, die „Person“ im oder des Men-  schen sei gestorben. Durch den Eintritt des Hirntods wird der Patient subjektlos:  „Das Subjekt, das ein Verhältnis des Habens zu diesem Leben und zu diesem  Leib haben könnte, ist verschwunden, da es eine Zentrierung in irgendeiner Form  des Innewerdens und der Steuerung der eigenen Zustände und Handlungen nicht  «21  nur faktisch nicht (mehr) gibt, sondern gar nicht mehr geben kann.  Der Tod des Menschen geht der Verwesung lange voraus, weil das Gehirn im  Gegensatz zu den anderen Organen eine extrem kurze Reanimationszeit gegen-  über Sauerstoffmangel besitzt. Der Übergang vom Leben zum Tod wird also  nicht durch den Untergang der letzten Körperzelle charakterisiert, sondern da-  durch bestimmt, daß die einzelnen Organe nicht mehr zu Organsystemen und zu  einem übergeordneten Ganzen zentral integriert und gesteuert werden. Der bio-  logische Tod drückt sich nicht durch einen Stillstand von Wachstums- und Stoff-  wechselvorgängen in allen Organen und Zellen aus, sondern durch den Zusam-  menbruch ihrer Wechselbeziehungen und den Verlust ihrer Integration.  Im Hirntod liegt ein „bloß vegetativer Restbestand eines menschlichen Lebens, das selbst den Punkt  der möglichen Wiederkehr unwiderruflich überschritten hat ... Es ist ein Zustand vegetativer Leben-  digkeit, dem schon die typisch animalischen Lebenszeichen der Empfindung und Wahrnehmung und  der sinnvoll der Umgebung antwortenden Bewegung fehlen. Natürlich fehlen erst recht alle Zeichen  der typisch menschlichen Lebendigkeit, die man in der Hemmung des Handlungsimpulses und die  Ausfüllung des dadurch entstandenen Freiraums durch erkennende und überlegende Tätigkeit, die  sich sprachlich ausdrückt, erkennt.  «22  In diesem Fall spricht man nicht mehr von einem lebendigen Organismus,  wenngleich manche Körperteile (Organe, Gewebe und Zellen) noch Leben haben.  Dabei übersehen Kritiker des Hirntodkriteriums, wenn sie argumentieren, „der  Mensch sei noch nicht ganz tot, wenn nur sein Gehirn abgestorben sei, den Un-  terschied zwischen dem Ganzen als Einheit und dem Ganzen als Summe seiner  Teile. Ganzheit bedeutet Einheit als Lebewesen, nicht nur Summe aller Zellen,  Gewebe und Organe.“? Mit der Feststellung des Hirntods ist die ganzheitliche  Existenzweise des Lebewesens zu Ende gegangen, das Lebewesen als Individuum  ist tot. Der Organismus hat aufgehört, ein Lebewesen zu sein. Damit ist die Dia-  gnose „Hirntod“ keine prognostische Beurteilung, sondern eine Feststellung. Die  danach folgenden Leichenerscheinungen wie Starre, Totenflecken und Fäulnis  sind also späte Folgen des längst eingetretenen Todes und können nicht als erste  Kriterien für den Todeseintritt angesehen oder abgewartet werden.  Die vielen Todesbegriffe, die sich hierzulande eingebürgert haben, erwecken  den Eindruck, als gebe es mehrere verschiedene Tode. In der Hauptsache sind  dies neben dem Hirntod der klinische Tod, der Herz-Kreislauf-Tod und der bio-  logische Tod. Diese Begriffe verwirren mehr, als daß sie Klarheit bringen. Die  Wahl dieser Ausdrücke hängt ursprünglich mit der Todesursache zusammen. So  689Es 1st eın Zustand vegetatıver Leben-
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ware CS verständlicher, VO 'Tod ach Herz-Kreıislauf-Versagen oder VO Tod
durch Austall des Gehirns sprechen. Die Begrifte beziehen sıch alle auf densel-
ben Sachverhalt: 'Tod des Menschen. Deshalb wırd der Tod nıcht LIEU- oder umde-
finıert ZT
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